
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.09.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 
Frau Gemeinderätin Ute Aigner (ab TOP 
1.10 anwesend) 

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Reiner Rabenstein; 
Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderates und seiner Aus-
schüsse sowie Änderungen im Sitzungsplan bekannt:  
 

 Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses  04.10.2017 

 Sitzung des Gemeinderats      10.10.2017 

 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses    05.12.2017 
 

 Sitzung des Gemeinderats      24.10.2017 entfällt 

 Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss  12.12.2017 (anstelle   
        28.11.2017)  

 Sitzung des Gemeinderats     19.12.2017 (anstelle   
        12.12.2017)  

 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
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Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 18.07.2017 gefassten 
Beschlüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung 
am 18.07.2017 beschlossen hat, einen Ausbildungsplatz für einen Jugend- und Heimerzieher im 
Rahmen der Jugendsozialarbeit einzurichten.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.3. Bekanntgaben  

- Förderung Ausgleichsstock für Sanierung Kunstrasen 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass es leider nicht gelungen ist in die Förderung vom Ausgleichs-
stock für die Sanierung des Kunstrasenplatzes zu kommen.    
 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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1.4. Bekanntgaben  

- Förderung Pakt für Integration 
   

    
Bürgermeister Friedrich informiert, dass der Förderantrag im Rahmen des Pakt für Integration 
mit 30.469 € positiv beschieden wurde.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.09.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 
Frau Gemeinderätin Ute Aigner (ab TOP 
1.10 anwesend) 

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Reiner Rabenstein; 
Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.5. Bekanntgaben  

- Förderung Wanderleitsystem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 
e.V. 

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Gemeinde Berglen im Rahmen der Zuwendung für Na-
turparke für die Umsetzung eines Wanderleitsystems im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer 
Wald eine Zuwendung in Höhe von 6.877,80 € erhält. Für Wanderkarten und Wandertafeln des 
neuen Wanderleitsystems erhält sie zudem eine Förderung in Höhe von 5.471,19 €.   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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1.6. Bekanntgaben  

- Förderung Ladeinfrastruktur / E-Tankstelle 
   

    
Bürgermeister Friedrich informiert das Gremium  über eine einmalige Zuwendung im Rahmen 
der Förderung der Landesinitiative Marktwachstum Elektromobilität in Höhe von 5.000 € für die 
Installation einer E-Ladestation.  
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:  1 x Kämmerei 
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1.7. Bekanntgaben  

- Bevölkerungsfortschreibung zum 31.03.2016 und zum 30.06.2016 
   

    
Bürgermeister Friedrich gibt bekannt, dass die fortgeschriebene Bevölkerungszahl in Berglen auf 
Basis Zensus 2011 zum 31.03.2016 bei 6.197 Personen liegt. Davon sind 3.087 Personen 
männlich und 3.110 weiblich. 
Eine weitere Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2016 gibt Aufschluss darüber, dass zu die-
sem Zeitpunkt 6.181 Personen in Berglen gemeldet sind, davon 3.093 Personen männlich und 
3.088 Personen weiblich.  
   
 
Der Gemeinderat nimmt die Bevölkerungsfortschreibungen zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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1.8. Bekanntgaben  

- Zuschuss Nachbarschaftsschule für Teilnahme am EU-Schulprogramm 
für Schulobst und -gemüse 

   

    
Der Vorsitzende informiert, dass die Nachbarschaftsschule zur Teilnahme am EU-
Schulprogramm Schulobst und –gemüse für das Schuljahr 2017/2018 zugelassen ist und einen 
Zuschuss aus EU-Mitteln erhält. Als Partner konnte die Fa. Obst Frank aus Remshalden gewon-
nen werden.  
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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1.9. Bekanntgaben  

- Erlös Zoll-Auktion für die Versteigerung einer alten Tragkraftspritze 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Gemeinde im Rahmen der Versteigerung des alten Feu-
erwehrfahrzeugs DB 602 KA Tragkraftspritze auf der Plattform Zoll-Auktion einen Erlös in Höhe 
von 5.577,33 € erzielen konnte.   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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1.10. Bekanntgaben  

- Sanierung K 1916 Schornbach - Birkenweißbuch 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistags am 
18.09.2017 beschlossen hat, die K 1916 zwischen Schornbach und Birkenweißbuch grundle-
gend zu sanieren. Der Auftrag für die Fahrbahndeckenerneuerung und die Erneuerung des Be-
lags für den straßenbegleitenden Geh- und Radweg wurde an die Fa. Klöpfer vergeben und 
komplett aus Kreismitteln finanziert. Die Durchführung der Maßnahme nimmt rund zehn Werkta-
ge in Anspruch und ist im Oktober 2017 geplant. Für die Dauer der Arbeiten muss die K 1916 
voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über Buhlbronn geführt.  
 
Protokollnotiz: Gemeinderätin Aigner nimmt ab 19.07 Uhr an der Sitzung teil.   
 
Das Gremium nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
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1.11. Bekanntgaben  

- Dank für den Einsatz als Wahlhelfer bei der Bundestagswahl am 
24.09.2017 

   

    
Bürgermeister Friedrich dankt allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern der Gemeinde für das 
große ehrenamtliche Engagement bei der Bundestagswahl am 24.09.2017.  
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.12. Bekanntgaben  

- Beginn der Abbrucharbeiten der alten Sporthalle in Oppelsbohm 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass mit den Abbrucharbeiten der alten Turnhalle in Oppelsbohm 
zwischenzeitlich begonnen wurde. Mit einer zeitlichen Verzögerung werden seit 26.09.2017 die 
Entkernungsarbeiten durchgeführt.     
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
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1.13. Bekanntgaben  

- Fertigstellung der Arbeiten beim Kunstrasenplatz 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass mit der Fertigstellung der Arbeiten beim Kunstrasenplatz in Er-
lenhof voraussichtlich Ende der 39. Kalenderwoche zu rechnen ist.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung am 18.07.2017 
   

    
Der Vorsitzende spricht Frau Gemeinderätin Helga Hanke, die am 13. August Geburtstag hatte, 
seine Glückwünsche aus und bedankt sich für das ehrenamtliche Engagement.    
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Erdverkabelung Rosenstraße in Öschelbronn und Installation der Lampe 
im  Backhaus 

   

    
Gemeinderat Hammer nimmt Bezug auf die Erdverkabelung in der Rosenstraße in Öschelbronn 
und weist darauf hin, dass die Glocke seit der Änderung nicht mehr schlägt und auch nicht mehr 
läutet. Die Lampe im Backhaus funktioniert ebenfalls nicht.  
 
Der Vorsitzende verweist auf den am morgigen Tag stattfindenden Baustellen-Jour-fix, bei dem 
dieses Thema dann angesprochen werden soll.     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Abrechnung Sporthallen-Neubau 
   

    
Zur Anfrage von Gemeinderätin Jooß führt der Vorsitzende aus, dass dem Gremium die Ge-
samtabrechnung für den Sporthallen-Neubau bis spätestens Dezember vorgelegt werden soll.  
 
Gemeinderätin Jooß dankt Herrn Müller von der Technischen Verwaltung für dessen geleistete 
Arbeit.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
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2.4. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Tag des Schwäbischen Waldes 
   

    
Gemeinderätin Jooß nimmt Bezug auf den Tag des Schwäbischen Waldes und spricht den Bür-
gern von Hößlinswart ihren Dank für die tolle Leistung aus. Die vielfältigen Darbietungen und 
Angebote haben dazu beigetragen, dass Berglen sehr gut repräsentiert wurde.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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2.5. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat - Eröffnung der Auf-

taktveranstaltung des Tag des Schwäbischen Waldes 
   

    
Gemeinderat Moser geht in seinen Ausführungen zur Veranstaltung in Hößlinswart anlässlich 
des Tags des Schwäbischen Waldes auf die gute Werbung im Amtsblatt, den gefertigten Flyer, 
die Einladungen und die Berichterstattung ein. Die Bürger von Hößlinswart waren sehr aktiv und 
haben bei „Dorfläba laif“ einiges auf die Beine gestellt und sich toll engagiert.  
Umso mehr verwunderte es ihn, dass die Auftaktveranstaltung mit Landrat und Waldfee nicht in 
Hößlinswart, sondern in Oppelsbohm stattgefunden hat und dass am gleichen Tag und zeit-
gleich der „Werner-Hofmann-Weg“ eingeweiht wurde. Somit war auch die Presse in Oppels-
bohm vor Ort. Er findet es schade, dass nachträglich keinerlei Berichterstattung über die Veran-
staltung in Hößlinswart stattgefunden habe. Somit sei die ganztägige Veranstaltung in Hößlins-
wart in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Darstellung zu kurz gekommen. Der Be-
richt im Amtsblatt hebt heraus, dass Berglen an diesem ersten Tag des Schwäbischen Waldes 
viel auf die Beine gestellt hat und zu Recht stolz auf sich sein kann. Er hätte sich gewünscht, 
dass herausgehoben worden wäre, dass Hößlinswart viel auf die Beine gestellt hat.  
Gemeinderat Moser möchte in diesem Zusammenhang wissen, wer die Entscheidung getroffen 
hat, dass die Auftaktveranstaltung in Oppelsbohm stattfindet, wer festgelegt hat, dass zur selben 
Zeit der Wanderweg eingeweiht wird und zu welchem Zeitpunkt die Entscheidungen getroffen 
wurden. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Veranstalter des Tags des Schwäbischen Waldes die 
Fremdenverkehrsgemeinschaft sei und dass dessen Organisation vom Landkreis durchgeführt 
werde. Es sei nichts Ungewöhnliches, dass zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten im Ge-
meindegebiet Veranstaltungen stattfinden, so Bürgermeister Friedrich. Die Gemeinde habe da-
bei kein Konfliktpotential gesehen, zumal an diesem Tag 47 Veranstaltungen in den 17 Mit-
gliedskommunen der Fremdenverkehrsgemeinschaft abgehalten wurden. Nur aufgrund der drei 
Berglener Veranstaltungen (Heimatmuseum, Werner-Hofmann-Weg und „Dorfläba laif“) konnte 
überhaupt erst der historische Oldtimer-Shuttle, dessen Kosten die Fremdenverkehrsgemein-
schaft übernommen hatte, akquiriert werden  
Die verschiedenen Veranstaltungen wurden von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Der 
Landrat hatte entschieden, zur Auftaktveranstaltung nach Oppelsbohm zu kommen, wo auch 
das Heimatmuseum geöffnet hatte. Der Termin und Zeitpunkt der Einweihung des Werner-
Hofmann-Wegs war mit der Vorstandschaft des Heimat- und Museumsvereins und der Familie 
Hofmann abgestimmt worden.  



Im Übrigen sehe er Berglen als Gesamtgemeinde, so Bürgermeister Friedrich. Man müsse end-
lich vom Teilortsgedanken wegkommen und die Belange der Gesamtgemeinde vertreten, auch 
wenn man als Vertreter eines Teilorts gewählt sei, so der Vorsitzende. Darüber hinaus sei in der 
Presse wohl über keine andere Veranstaltung so umfangreich in der Vorbericht-, wie in der 
Nachberichtveranstaltung geschrieben worden, wie über „Dorfläba laif“, so dass auch dieser 
Vorwurf absolut jeglicher Grundlage entbehre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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2.6. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Anlegung von neuen Buswartehäuschen 
   

    
Gemeinderat Tottmann dankt Verwaltung und Bauhof für die Errichtung der neuen Buswarte-
häuschen an der Nachbarschaftsschule und im Erlenhof. Er erkundigt sich, wann die Beleuch-
tung angebracht wird.  
 
Der Vorsitzende informiert, dass die Beleuchtung durch die Süwag noch vorgenommen werden 
muss. Die Restarbeiten (Angleichung Höhenversatz) werden von der Firma Nägele durchge-
führt.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
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3. Bürgerfragestunde    
    
Von Seiten der Bürgerschaft wird keine Anfrage gestellt.   
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4. Neufassung der Satzung für eine Freiwillige Feuerwehr mit Abteilungen 

(FwSAbt) 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 339/2017, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende erläutert nachfolgend den Sachverhalt und geht auf die geplanten Änderungen 
kurz ein.   
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Die Neufassung der Satzung für eine Freiwillige Feuerwehr mit Abteilungen (FwSAbt) wird 
im Wortlaut der nachfolgenden Anlage beschlossen. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Ordnungsamt   
 



 
 

 

 
 

Neufassung der Satzung für eine Freiwillige Feuerwehr mit 
Abteilungen (FwSAbt) 

 
 
Der Gemeindetag Baden-Württemberg hat in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, der 
Gemeindeprüfungsanstalt und dem Landesfeuerwehrverband das Satzungsmuster für die Feu-
erwehrsatzung bzw. für die Feuerwehrabteilungssatzung überarbeitet. Das Muster musste auf-
grund des Gesetzes zur Änderung des Feuerwehrgesetzes (FwG) vom 17.12.2015 (GBl. S. 
1184) novelliert werden.  
 
Wesentliches Ziel der Gesetzesänderung war es, den Personalbestand der Feuerwehren zu 
sichern, die Wirtschaftlichkeit der Feuerwehren zu verbessern und das Feuerwehrgesetz an die 
tatsächlichen und rechtlichen Veränderungen sowie an die Erfahrungen aus der Praxis aus den 
letzten Jahren anzupassen. 
 
Im Einzelnen wurden folgende Änderungen vorgenommen: 
 

 Der Gemeindefeuerwehr können künftig Personen angehören, die nur einzelne Tätigkei-
ten des Feuerwehrdienstes wahrnehmen, § 14 Absatz 3 Satz 2 FwG. 

 Die Regelungen über die Anforderungen und den Ersatz der Kosten der Überlandhilfe 
werden den Bedürfnissen der Praxis angepasst, § 26 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 
2 FwG. 

 Die Regelungen über die Mitwirkung ehrenamtlich tätiger Angehöriger von im Katastro-
phenschutz mitwirkenden Organisationen stellen klar, dass diese Personen in diesen 
Fällen hinsichtlich der Ansprüche auf Schadensersatz sowie auf Ersatz des Verdienst-
ausfalls den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen gleichgestellt sind und die An-
sprüche gegenüber der Gemeinde den Hilfe leistenden Personen unmittelbar zustehen, 
§ 30 Absatz 2 Satz 1 und 3, Absatz 4 FwG. 

 Die Vorschriften zur Berechnung und Erhebung des Kostenersatzes für Einsätze der 
Gemeindefeuerwehr wurden zur Klarstellung und Vereinfachung neu gefasst. Dies soll 
den Gemeinden ermöglichen, für die Gemeinden und die Zahlungspflichtigen angemes-
sene Kostenersätze für die Leistungen der Feuerwehr zu erheben, § 34 FwG. 

 
 
Die derzeit gültige Feuerwehrsatzung wurde vom Gemeinderat zuletzt am 19.12.2000 be-
schlossen.  
 
Der Gesamtausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Berglen hat am 12.09.2017 den Beschluss 
gefasst, dass die Feuerwehrsatzung, gemäß dem in der Anlage beiliegendem Entwurf, geän-
dert werden soll. 
 
Die von der Mustersatzung abweichenden Regelungen sind im Satzungstext gelb hinterlegt. Es 
handelt sich dabei insbesondere um die Möglichkeit zur Bestellung von weiteren Stellvertretern 
der Funktionsträger. Des Weiteren sollen die Amtszeiten der Funktionsträger der Jugendfeuer-
wehr, der Altersabteilung sowie ggf. einer Musikabteilung auf die Dauer von zwei Jahren ver-
kürzt werden. Außerdem wird die Teilnahme von nicht explizit in den Feuerwehrausschuss / 
Abteilungsausschuss gewählten Funktionsträgern als beratendes Mitglied ohne Stimmrecht 
geregelt.  
 
 
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
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B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Neufassung der Satzung für eine Freiwillige Feuerwehr mit Abteilungen (FwSAbt) 
wird im Wortlaut der nachfolgenden Anlage beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Kämmerei 
1 x Ordnungsamt   
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5. Nutzung des ehemaligen Schulgebäudes in Vorderweißbuch durch den 
Veteranen-Club Berglen-Bretzenacker e.V. 
 

   

    
Bürgermeister Friedrich führt anhand der Sitzungsvorlage 332/2017, welche Bestandteil des 
Protokolls ist, in den Sachverhalt ein. 
 
Gemeinderat Moser befürwortet die vorgeschlagene Lösung. Es ist jedoch wichtig, vorab die 
notwendigen Regularien mit den betroffenen Vereinen abzusprechen.  
 
Gemeinderat Geck betont, dass man sich glücklich schätzen kann, wenn man die Möglichkeit 
hat, alle zufriedenstellen zu können. Wichtig ist aber hierbei, dass der Gleichheitsgrundsatz be-
achtet wird und die drei Vereine beispielsweise bei Zuschüssen gleich behandelt werden.   
 
Bürgermeister Friedrich weist darauf hin, dass die Höhe der Vereinsförderung der Entscheidung 
des Gemeinderats unterliegt.  
 
Gegen eine Abstimmung en bloc erhebt sich kein Widerspruch.  
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat stimmt dem vorläufigen Nutzungskonzept des Veteranen Club-

Berglen-Bretzenacker e.V. für die Räumlichkeiten im ehemaligen Schulgebäude 
und der Außenanlage in Vorderweißbuch zu.  
 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die erforderlichen Umbaumaßnahmen mit dem 
Verein abzustimmen, die Voraussetzungen für die Übertragung der Immobilie zu 
schaffen und die Katastervermessung zu beauftragen. 
 

3. Mit dem Veteranen Club-Berglen-Bretzenacker e.V. kann ein notarieller Erbbau-
rechtsvertrag abgeschlossen werden. 

   
Verteiler: 1 x Bürgermeister (Vereinsordner Veteranenclub Berglen-Bretzenacker e.V.)  
  1 x Bauamt 
  1 x Ordnungsamt (Vereinsangelegenheiten)   



 



 
 

 

 
 

Nutzung des ehemaligen Schulgebäudes in Vorderweißbuch durch 
den Veteranen-Club Berglen-Bretzenacker e.V. 

 
 

Der Veteranen-Club Berglen-Bretzenacker e.V. muss seine angemieteten Räumlichkeiten in 

Öschelbronn Ende des Jahres 2017 räumen, da der bestehende Mietvertrag durch die Eigen-

tümerin gekündigt wurde. Die Suche nach einem geeigneten neuen Objekt gestaltet sich nach 

den Angaben von Vorstand Thomas Häußer sehr schwierig, da neben der Beschaffenheit und 

Größe der benötigten Räumlichkeiten auch die Miethöhe für den Verein von besonderer Bedeu-

tung ist.  

 

Vor diesem Hintergrund hat Herr Häußer in einem Gespräch am 06.06.2017 im Rathaus Op-

pelsbohm daher auch das grundsätzliche Interesse an der Nutzung des ehemaligen Schulge-

bäudes in Vorderweißbuch gegenüber Bürgermeister Maximilian Friedrich und Bauamtsleiter 

Reiner Rabenstein bekundet. Aus Sicht des Vereins wäre sowohl eine langfristige Anmietung 

des Objekts, als auch der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages analog zur Nutzungsüberlas-

sung der Turnhalle an die Landfrauen denkbar.  

 

Die geplante Nutzung der beiden Etagen ergibt sich u.a. aus den als Anlage zu dieser Vorlage 

beigefügten Geschossplänen des Gebäudes. Das vorläufige Nutzungskonzept sieht im Erdge-

schoss in erster Linie Aufenthalts- und Übungsräume vor. Das Obergeschoss soll hauptsächlich 

als Lager verwendet werden.  

 

Der Vorsitzende hat den Gemeinderat hierüber bereits in der Sitzung am 20.06.2017 informiert 

und um eine Meinungsbildung sowie Rückmeldung hinsichtlich der vertraglichen Gestaltung 

gebeten. In der nichtöffentlichen Sitzung am 18.07.2017 bestand im Gremium Einigkeit darüber, 

dem Verein analog zu den Landfrauen und dem Musikverein Weißbuch e.V. ebenfalls den Ab-

schluss eines Erbbaurechtsvertrages anzubieten.  

 

Bevor die Erbbaurechtsverträge mit den Landfrauen und dem Veteranen Club-Berglen-

Bretzenacker e.V. abgeschlossen werden können, muss allerdings das jeweilige baurechtliche 

Verfahren für die Nutzungsänderungen abgeschlossen sein, da sich hierbei eventuell noch Än-

derungen ergeben können. Ferner ist im Vorfeld mit allen betroffenen Vereinen die künftige 

Abwicklung der Gebäudeverwaltung und der Verbrauchsabrechnung zu klären. Die Gemeinde-

verwaltung kann nach Übergang der Immobilie an die Vereine diesbezüglich nicht mehr tätig 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/332/2017 880.8 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.09.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



sein. Im Anschluss soll die vermessungstechnische Grundlage für die Erbbaurechtsverträge 

geschaffen werden. 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
4. Der Gemeinderat stimmt dem vorläufigen Nutzungskonzept des Veteranen Club-

Berglen-Bretzenacker e.V. für die Räumlichkeiten im ehemaligen Schulgebäude 

und der Außenanlage in Vorderweißbuch zu.  

 

5. Die Verwaltung wird ermächtigt, die erforderlichen Umbaumaßnahmen mit dem 

Verein abzustimmen, die Voraussetzungen für die Übertragung der Immobilie zu 

schaffen und die Katastervermessung zu beauftragen. 

 
6. Mit dem Veteranen Club-Berglen-Bretzenacker e.V. kann ein notarieller Erbbau-

rechtsvertrag abgeschlossen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister (Vereinsordner Veteranenclub Berglen-Bretzenacker e.V.)  
1 x Bauamt 
1 x Ordnungsamt (Vereinsangelegenheiten)   
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6. Bebauungsplanverfahren "Hanfäcker" in Rettersburg mit örtlichen Bau-

vorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
(LBO) - Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und Entwurfsbe-
schluss gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 329/2017 wird verwiesen. Diese ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Müller ist befangen und nimmt weder an der Beratung noch an der 
Beschlussfassung teil. Der befangene Gemeinderat nimmt im Zuschauerraum Platz. 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Herren Riker und Rebmann vom gleichnamigen Ingenieurbüro, 
Herrn Landschaftsarchitekt Blank und Herrn Miracapillo von der beauftragten Architekten Part-
nerschaft ARP.  
Alle beauftragten Planer stehen dem Gremium für Fragen zur Bauleitplanung oder zu dem erar-
beiteten Abwägungsvorschlag zur Verfügung. 
 
Anhand der Sitzungsvorlage führt der Vorsitzende in den Sachverhalt ein. Er legt aufgrund der 
großen Bauplatznachfrage Wert darauf, bereits zum jetzigen Zeitpunkt das Ingenieurbüro Riker 
+ Rebmann mit der Erstellung der Ausführungsplanung sowie der Fertigung der Ausschrei-
bungsunterlagen zu beauftragen. Ebenso soll das Vermessungsbüro Henn + Kessler, Schorn-
dorf mit der Katastervermessung und der späteren Abmarkung beauftragt werden, um im weite-
ren zeitlichen Ablauf Zeit gewinnen zu können.  
 
Gemeinderätin Jooß nimmt Bezug auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu den Bedenken der 
Träger öffentlicher Belange. Hiernach sind Gabionen als Stützmauern zugelassen. Dagegen hat 
sie jedoch Bedenken, da das Gebiet relativ dicht bebaut ist. Möglichst wenige Steine sollten das 
Gebiet umgrenzen. Grundsätzlich verbieten kann man Gabionen sicher nicht, die Gemeinde 
könnte aber vielleicht andere Regularien finden, wie z.B. Höhenvorgaben oder dass möglichst 
viel Grün vorhanden sein muss.  
 
Bauamtsleiter Rabenstein informiert, dass die Planungen ein üppiges Pflanzgebot vorsehen. 
Auch Dachbegrünungen sind vorgegeben.  



Im Übrigen sind im Textteil unter D 2.4 die Einfriedigungen geregelt. Der Bebauungsplan lässt 
Sichtblenden und Terrassentrennwände bis zu einer Höhe von zwei Metern und bis zu einer 
Länge von vier Metern zu. Die Wahrung der Privatsphäre mit Sichtschutz ist unerlässlich.  
 
Gemeinderat Haller fragt an, ob verhindert werden könne, dass ganze Gärten nur mit Granit und 
Steinen gestaltet werden.  
 
Herr Rabenstein weist darauf hin, dass die Verwendung von Granitstelen nicht ausgeschlossen 
werden kann, da diese insbesondere bei Garagenzufahrten etc. als kostengünstige Maßnahme 
eingesetzt werden. Allerdings ist deren Höhe durch die Festlegungen im Textteil begrenzt. 
 
Gemeinderat Hägele nimmt Bezug auf den durch das Wohngebiet zusätzlich anfallenden Ver-
kehr, der auch die Ortsdurchfahrt Oppelsbohm mit mehreren Fahrten pro Tag zusätzlich belas-
tet. Er fragt an, ob Optimierungen für einen besseren Verkehrsfluss angedacht seien.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass in diesem Bereich nur enge Stellschrauben bestehen. 
Durch einen Verzicht auf die Parkbuchten wäre einerseits zwar ein besserer Verkehrsfluss ge-
geben, der aber andererseits mit einer höheren Durchfahrtsgeschwindigkeit und damit einer 
größeren Gefährdung verbunden ist. Außerdem sind im alten Ortskern in Oppelsbohm nur weni-
ge Parkflächen vorhanden.  
 
Im Wohngebiet Hanfäcker selbst werden bei Wohnungen von mehr als 40 m² Wohnfläche 1,5 
Stellplätze pro Wohneinheit gefordert (Textteil D 4). Innerhalb der Stauraumflächen vor den Ga-
ragen bzw. Carports können keine anrechenbaren Stellplätze nachgewiesen bzw. ausgewiesen 
werden. Zusätzlich ist auf eine sehr breite Erschließung geachtet worden, um eine beidseitige 
Parkierung zu ermöglichen. Eine Restfahrbahnbreite von mehr als drei Metern bleibt erhalten. 
Ferner werden viele öffentliche Stellplätze angelegt.  
 
Gemeinderat Moser betont, dass die Parkierung in den Ortsdurchfahrten nicht anders geregelt 
werden kann.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass höchstens kleinere Nachsteuerungen möglich sind.  
 
Gemeinderätin Jooß ist es ein Anliegen, dass bei der weiteren Planung sichergestellt wird, dass 
es in diesem Gebiet auch sozialen Mietwohnungsbau geben wird.  
 
Der Vorsitzende betont, dass die Verwaltung dies genauso sieht. Mit Bauträgern hat es bereits 
erste Vorgespräche gegeben. Er geht davon aus, dass es gelingen wird einen sogenannten so-
zial vergünstigten Mietwohnungsbau anzubieten. Zum weiteren Verfahren führt er aus, dass sich 
der Gemeinderat nach Abschluss der planungsrechtlichen Regelungen mit den Vergabekriterien 
beschäftigen muss.  
 
Nachfolgend wird über den Beschlussantrag en bloc abgestimmt.  
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Abstimmung teilnehmendes Mitglied 

des Gemeinderats, noch der Vorsitzende befangen sind.  
 
2. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
werden entsprechend dem vorliegenden Abwägungsvorschlag der ARP vom 
26.09.2017 berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt.  

 
3. Der Bebauungsplan "Hanfäcker" in Rettersburg wird zusammen mit den textlichen 

Festsetzungen, den örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO und der Begrün-
dung im Entwurf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB festgestellt.  



 
 Maßgebend ist der Lageplan der Architekten Partnerschaft ARP, Stuttgart, vom 

07.03.2017 / 26.09.2017 im Maßstab 1:500 mit Planzeichenerklärung, Textteil und 
Begründung vom 07.03.2017 / 26.09.2017. 

 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplanentwurf mit Textteil, Begrün-

dung und örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO einschließlich der vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen nach entsprechender öffentlicher Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Berglen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öf-
fentlich auszulegen und die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB einzuholen.  

 
5. Der Vorsitzende wird ermächtigt, mit dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis eine Ver-

einbarung bezüglich des Neubaus eines Kreisverkehrsplatzes im Rahmen der Er-
schließung des Baugebietes „Hanfäcker“ in Rettersburg zu schließen. Der Vorsit-
zende wird auch zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags für die Um-
setzung der externen Ausgleichsmaßnahmen mit der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises ermächtigt. Der Vorsitzende wird in diesem Zusammenhang auch 
dazu ermächtigt in Abstimmung mit dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis die geplan-
te Maßnahme M10 des Textteils zu modifizieren oder anzupassen. 

 
6. Das Ingenieurbüro Riker + Rebmann Beratende Ingenieure PartG mbB, Murrhardt, 

wird mit der Erstellung der Ausführungsplanung sowie der Fertigung der Aus-
schreibungsunterlagen beauftragt. 

 
7. Das Vermessungsbüro Henn + Kessler, Schorndorf, wird mit der Katastervermes-

sung und der späteren Abmarkung beauftragt. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Technische Verwaltung wg. Beauftragung Riker + Rebmann 
  1 x Ingenieurbüro Riker + Rebmann Beratende Ingenieure PartG mbB 

 



 
 

 

 
 

Bebauungsplanverfahren "Hanfäcker" in Rettersburg mit örtlichen 
Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-

Württemberg (LBO) - Behandlung der eingegangenen 
Stellungnahmen und Entwurfsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 

Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 07.03.2017 den Aufstellungsbeschluss 

gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan „Hanfäcker" in Rettersburg mit örtlichen Bau-

vorschriften gemäß § 74 LBO gefasst. Im Anschluss an diese Beratung wurden die Behörden 

und die sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB um Stellungnahme zu der Bauleitplanung gebeten. Zudem ist eine frühzeitige 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durch eine Planauslage im Rathaus 

Oppelsbohm in der Zeit vom 27.03.2017 bis einschließlich 27.04.2017 erfolgt. Im Amtsblatt der 

Gemeinde Berglen vom 16.03.2017 wurde eine entsprechende ortsübliche Bekanntmachung 

vorgenommen.  

 

Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen zum Bebauungsplan eingegangen. Die 

vorliegenden Stellungnahmen der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

wurden von der beauftragten Architekten Partnerschaft ARP ausgewertet und zusammen mit 

der Verwaltung wurde eine Beschlussempfehlung für den Gemeinderat erarbeitet (siehe Anlage 

3 und 4).  

 

Damit die umfangreichen Erschließungsarbeiten planmäßig im Frühjahr 2018 starten können, 

sollen neben der Ausführungsplanung auch die Ausschreibungsunterlagen durch das Ingeni-

eurbüro Riker + Rebmann Beratende Ingenieure PartG mbB bereits im Zuge der Auslegung des 

Bebauungsplanentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erarbeitet werden. Aufgrund des vorange-

gangen intensiven Abstimmungsprozesses ist nicht zu erwarten, dass im weiteren Verfahren 

noch umfangreiche Planänderungen notwendig sind. Ferner schlägt die Verwaltung vor, die 

Katastervermessung zu beauftragen, um den Verkauf der Baugrundstücke im kommenden Jahr 

ebenfalls sehr zeitnah abwickeln zu können. Der Satzungsbeschluss ist in der Dezembersitzung 

vorgesehen. In diesem Zusammenhang soll auch der Beschluss über die Ausschreibung der 

Erschließungsarbeiten gefasst werden. Darüber hinaus sind Beschlüsse bezüglich der Bau-

platzverkäufe zu fassen.  

 

Alle beauftragten Planer werden in der Sitzung anwesend sein und dem Gremium für Fragen 
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zur Bauleitplanung oder zu dem erarbeiteten Abwägungsvorschlag zur Verfügung stehen. 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Abstimmung teilnehmendes Mitglied 

des Gemeinderats, noch der Vorsitzende befangen sind.  

 

2. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 

werden entsprechend dem vorliegenden Abwägungsvorschlag der ARP vom 

26.09.2017 berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt.  

 

3. Der Bebauungsplan "Hanfäcker" in Rettersburg wird zusammen mit den textlichen 

Festsetzungen, den örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO und der Begrün-

dung im Entwurf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB festgestellt.  

 

 Maßgebend ist der Lageplan der Architekten Partnerschaft ARP, Stuttgart, vom 

07.03.2017 / 26.09.2017 im Maßstab 1:500 mit Planzeichenerklärung, Textteil und 

Begründung vom 07.03.2017 / 26.09.2017. 

 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplanentwurf mit Textteil, Begrün-

dung und örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO einschließlich der vorliegen-

den umweltbezogenen Stellungnahmen nach entsprechender öffentlicher Be-

kanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Berglen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öf-

fentlich auszulegen und die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB einzuholen.  

 

5. Der Vorsitzende wird ermächtigt, mit dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis eine Ver-

einbarung bezüglich des Neubaus eines Kreisverkehrsplatzes im Rahmen der Er-

schließung des Baugebietes „Hanfäcker“ in Rettersburg zu schließen. Der Vorsit-

zende wird auch zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags für die Um-

setzung der externen Ausgleichsmaßnahmen mit der Unteren Naturschutzbehörde 

des Landkreises ermächtigt. Der Vorsitzende wird in diesem Zusammenhang auch 

dazu ermächtigt in Abstimmung mit dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis die ge-

plante Maßnahme M10 des Textteils zu modifizieren oder anzupassen. 

 

6. Das Ingenieurbüro Riker + Rebmann Beratende Ingenieure PartG mbB, Murrhardt, 

wird mit der Erstellung der Ausführungsplanung sowie der Fertigung der Aus-



schreibungsunterlagen beauftragt. 

 

7. Das Vermessungsbüro Henn + Kessler, Schorndorf, wird mit der Katastervermes-

sung und der späteren Abmarkung beauftragt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x Technische Verwaltung wg. Beauftragung Riker + Rebmann 
1 x Architekten Partnerschaft ARP Stuttgart 
1 x Blank Landschaftsarchitektur 
1 x Ingenieurbüro Riker + Rebmann Beratende Ingenieure PartG mbB 

 
 

 























































































































































































































































































































































































































































































































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.09.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Reiner Rabenstein; 
Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 



 

 
7. Einziehung einer Teilfläche des öffentlichen Fußweges Flst. 103 auf Ge-

markung Rettersburg 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 340/2017, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.   
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 

1. Die im beiliegenden Lageplan orange markierte Teilfläche des öffentlichen Weges 
Flst.Nr. 103 auf Gemarkung Rettersburg ist für den öffentlichen Verkehr entbehr-
lich. Sie soll deshalb gemäß § 7 Abs. 1 Straßengesetz (StrG) eingezogen werden. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Absicht der Einziehung gemäß § 7 Abs. 3 StrG 
im Amtsblatt der Gemeinde Berglen öffentlich bekanntzumachen mit dem Hinweis, 
dass Einwendungen gegen die geplante Einziehung innerhalb von drei Monaten 
vorgebracht werden können.  

 
3. Die Vermessung und Veräußerung wird nach Abschluss des Einziehungsverfah-

rens durchgeführt.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Ordnungsamt   
 



 
 

 

 
 

Einziehung einer Teilfläche des öffentlichen Fußweges Flst. 103 auf 
Gemarkung Rettersburg 

 
 

Die Gemeinde Berglen hat die Absicht, eine Teilfläche des öffentlichen Fußweges zwischen 

Hanfackerweg und Kreisstraße 1915 zu veräußern.  

 

Dieser Teil des öffentlichen Weges wird im Zuge der Bauleitplanung des Baugebiets „Han-

fäcker“ für den öffentlichen Verkehr entbehrlich. Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Be-

denken gegen eine Einziehung und Entwidmung der Teilfläche. 

 

  
 
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
 

4. Die im beiliegenden Lageplan orange markierte Teilfläche des öffentlichen Weges 

Flst.Nr. 103 auf Gemarkung Rettersburg ist für den öffentlichen Verkehr entbehr-

lich. Sie soll deshalb gemäß § 7 Abs. 1 Straßengesetz (StrG) eingezogen werden. 

 

 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, die Absicht der Einziehung gemäß § 7 Abs. 3 StrG 

im Amtsblatt der Gemeinde Berglen öffentlich bekanntzumachen mit dem Hinweis, 
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dass Einwendungen gegen die geplante Einziehung innerhalb von drei Monaten 

vorgebracht werden können.  

6. Die Vermessung und Veräußerung wird nach Abschluss des Einziehungsverfah-

rens durchgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x Ordnungsamt   
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.09.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Reiner Rabenstein; 
Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
8. Neugliederung der Wasserversorgungszonen im Ortsteil Bretzenacker 

 
   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 337/2017 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls.  
 
Nach einer kurzen Einleitung in die Thematik übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Riker 
vom Ingenieurbüro Riker + Rebmann aus Murrhardt, der die momentane Situation und die emp-
fohlene Zonenneugliederung anhand einer PowerPoint Präsentation vorstellt. Die Empfehlung 
erfolgte nach Rücksprache mit der Süwag Grüne Energien und Wasser GmbH als technischer 
Betriebsführer des Wasserwerks. 
 
Zur Anfrage von Gemeinderat Hägele teilt Herr Riker mit, dass vorgesehen sei, Wurfzettel in die 
jeweiligen Haushalte einzuwerfen. Die Eigentümer sollen jedoch auch noch separat angeschrie-
ben werden.  
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Beschaffung eines Druckminderschachtes zum Preis von 
15.500,00 € netto und dessen Installation im Ortsnetz Bretzenacker sowie die damit ver-
bundene Neugliederung der Versorgungszonen in eine Hoch-, Mittel- und Niederzone ge-
mäß dem beigefügten Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung  
 



 
 

 

 
 

Neugliederung der Wasserversorgungszonen im Ortsteil Bretzenacker 
 
 
Die Trinkwasserversorgung in Bretzenacker ist derzeit in zwei Zonenbereiche (Hoch- und Nie-
derzone) aufgeteilt. Die Niederzone (Adlerstraße, Finkenstraße, Amselstraße und Falkenstraße) 
wird vom Hochbehälter (HB) Buchs (Steinach) versorgt. Bei einem Wasserspiegel von 383 m 
liegen in der Niederzone damit stellenweise nur noch Versorgungsdrücke von 2,5 bar oder we-
niger an. 
 
Durch die neue, leistungsfähige Fallleitung vom HB Galgenberg (Birkenweißbuch / Ödernhardt) 
nach Bretzenacker wurden in den vergangenen Monaten die notwendigen Rahmenbedingun-
gen geschaffen, dass für alle Haushalte ausreichende Versorgungsdrücke ≥ 3,5 bar zur Verfü-
gung gestellt werden können. Durch die Leitungsdimension ist sichergestellt, dass nicht nur ein 
ausreichender Ruhedruck in der Nacht, sondern auch ein gleichbleibend hoher Fließdruck wäh-
rend der hohen Verbrauchszeiten gewährleistet werden kann.  
 
Aufgrund des Leitungsalters und der Rohrbruchanfälligkeit der bestehenden Leitungen und 
Hausanschlüsse in Bretzenacker, kann ohne eine kostenintensive Erneuerung des Leitungsnet-
zes nicht ohne weiteres ganz Bretzenacker vom HB Galgenberg versorgt werden. 
 
Folgendes Konzept und weiteres Vorgehen wird vom Ingenieurbüro Riker+Rebmann aus Murr-
hardt nach Rücksprache mit der Süwag Grüne Energien und Wasser GmbH, als technischer 
Betriebsführer des Wasserwerks, empfohlen: 
 
 
Zonenneugliederung 
 
Hochzone: 
  
In der Hochzone konnten aufgrund des hohen Druckniveaus bereits in der Vergangenheit aus-
reichende Fließdrücke (Ausnahme Brandfall in Ödernhardt oder an der Nachbarschaftsschule) 
bereitgestellt werden. Zukünftig gilt dies für alle Lastfälle. Die Hochzone soll in einem ersten 
Schritt um Teile der Falkenstraße erweitert werden. Alle Gebäude zwischen den Hydranten-
schächten H 40-48 und H 40-51 werden auf die Hochzone angeschlossen. In der Hochzone 
wird dadurch eine Ringleitung im Bereich Falkenstraße, Drosselweg und Bussardstraße ge-
schaffen. 
Das Wohngebiet ist ca. 30 bis 40 Jahre alt. Die Hauptleitungen und Hausanschlüsse sollten in 
der Lage sein dem erhöhten Druck standzuhalten. Ggf. sind in den Gebäuden Hausdruckmin-
derer nachzurüsten. Für den Fall, dass die Leitungen in der Falkenstraße zu rohrbruchanfällig 
sind, kann durch einen Schachtumbau am H 40-48 auch die Falkenstraße an die Mittelzone 
angeschlossen werden.  
 
Mittelzone:  
 
Etwa zwei Drittel der bisherigen Niederzone werden in eine neue Mittelzone umgewandelt. 
Hierzu wird das Wasser aus der Hochzone in die neue Mittelzone eingespeist. Um den Druck 
an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen, wird nach dem Schacht H 40-48 ein Druckminder-
schacht eingebaut, in dem der Versorgungsdruck frei eingestellt werden kann. Als Richtgröße 
dient ein Wert ≥ 3 bar.  
Die zukünftige Mittelzone umfasst die Adlerstraße, Finkenstraße und den restlichen Teil der 
Falkenstraße. Zur Zonentrennung gegenüber der Niederzone muss in bzw. vor dem Schacht H 
40-20 in der Finkenstraße ein Zonentrennschieber eingebaut werden. 
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Niederzone:  
 
Die Niederzone wird auf die Amselstraße und den unteren Teil der Finkenstraße reduziert. Hier 
stehen ausreichend hohe Versorgungsdrücke an. Die Versorgung erfolgt, wie auch bisher, über 
den HB Buchs. Im Bedarfsfall kann Wasser von der Mittelzone in die Niederzone abgegeben 
werden. 
 
Zur Umsetzung dieses Konzeptes wurde vom Ingenieurbüro Riker+Rebmann ein Angebot der 
Firma Hawle Kunststoff GmbH für einen entsprechenden Druckminderschacht eingeholt. Dieses 
beläuft sich auf 15.500,00 € netto. Da die Kosten für einen entsprechenden Schacht unter 
20.000,00 € netto liegen, kann die Beauftragung im Rahmen einer freihändigen Vergabe (keine 
öffentliche oder beschränkte Ausschreibung notwendig) erfolgen. 
 
Zu den Kosten für den Druckminderschacht kommen noch Kosten für den notwendigen Tiefbau. 
Diese Arbeiten können durch das Jahrestiefbauunternehmen der Gemeinde Berglen erfolgen 
und belaufen sich voraussichtlich auf ca. 10.000,00 €. Des Weitern ist noch mit Kosten für die 
zur Einbindung notwendigen Rohrleitungsarbeiten in Höhe von ca. 5.000,00 € zu rechnen. Die 
Kosten für den Zonentrennschieber in der Finkenstraße belaufen sich auf ca. 5.000,00 €. 
 
Im Wirtschaftsplan 2017 des Wasserwerks Berglen sind für eine Umsetzung der Zonentrennung 
in Bretzenacker 60.000,00 € bereitgestellt (Haushaltstelle 3907-957078.001). Die Finanzierung 
ist damit gesichert.  
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Beschaffung eines Druckminderschachtes zum Preis 
von 15.500,00 € netto und dessen Installation im Ortsnetz Bretzenacker sowie die damit 
verbundene Neugliederung der Versorgungszonen in eine Hoch-, Mittel- und Niederzone 
gemäß dem beigefügten Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung  
 

 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.09.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Reiner Rabenstein; 
Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
9. Vergabe der Sanierungsarbeiten für das Abwasserpumpwerk Streich 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 334/2017 und die Tischvorlage wird verwiesen. Die Vorlagen sind Be-
standteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt und nimmt Bezug auf die deutlich über der Kostenbe-
rechnung liegenden Angebotssummen. Die große Kostenüberschreitung insbesondere bei den 
Tief- und Stahlbetonarbeiten ist der hohen Auslastung der Baufirmen geschuldet. Der hohe Preis 
würde eine Aufhebung der Ausschreibung rechtfertigen. Es ist jedoch nicht damit zu rechnen, 
dass die Preise bei einer weiteren Ausschreibung niedriger ausfallen. Eher das Gegenteil wird 
der Fall sein. Da nur ein wertbares Angebot vorlag, konnten Nachverhandlungen geführt werden 
mit dem Ergebnis, dass bei einer Verschiebung der Bauzeit ein 7%iger Nachlass gewährt wer-
den kann. Da es sich um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde handelt, müssen die Arbeiten erle-
digt werden.   
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Firma Fritz Müller, Backnang, werden zum Angebotspreis einschließlich Nachlass von 
79.627,07€ die Tief- und Stahlbetonarbeiten vergeben.  
 
Die Arbeiten für die Maschinen- und Elektrotechnik werden an den wirtschaftlichsten Bie-
ter, die KG GmbH & Co.KG, Nellingen, zum Angebotspreis von 113.145,91 € vergeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Vergabe der Sanierungsarbeiten für das Abwasserpumpwerk Streich 
 
 
Der Gemeinderat hat am 20.06.2017 die Ausschreibung für die Sanierungsarbeiten des Abwas-
serpumpwerks Streich freigegeben.  
 
Zwischenzeitlich wurde die Maßnahme durch das Ingenieurbüro Riker und Rebmann be-
schränkt ausgeschrieben, da es nur eine sehr begrenzte Anzahl von geeigneten Firmen auf 
dem Markt gibt.  
 
Die Submission findet am Dienstag, den 12.09.2017 statt. Nach Prüfung und Auswertung der 
Angebote wird eine Tischvorlage für die Vergabe erstellt.  
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter gemäß der 
Tischvorlage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung   
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 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Reiner Rabenstein; 
Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
10. Vergabe einer Studie zur Klärung der zukünftigen Abwasserbehandlung 

der Gemeinde Berglen 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 333/2017 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
In seinem Sachvortrag weist der Vorsitzende darauf hin, dass die Verwaltung den großen Sanie-
rungsaufwand bei der gemeindeeigenen Kläranlage erkannt hat. Bevor man über eine mögliche 
Investition entscheidet, sollte auch eine interkommunale Lösung (Anschluss an die Kläranlage 
des Zweckverbands Abwasserklärwerk Buchenbachtal) geprüft werden. Außerdem ist eine Kos-
tenübersicht für die Kläranlage Berglen mit den voraussichtlichen Investitionskosten in den 
nächsten fünf Jahren bzw. auch die Investitionskosten in der Periode der nächsten zehn Jahre 
zu fertigen.  
 
Gemeinderätin Jooß befürwortet, dass man die Sache reiflich prüft mit dem Sachverstand eines 
Ingenieurbüros.  
 
Für Gemeinderat Geck ist wichtig, dass die Studie ergebnisoffen ist und dass beide Varianten 
für die Entscheidung gut vorbereitet werden, sodass eine Gegenüberstellung und letztlich eine 
Entscheidung erfolgen kann. Auch ist der Zustand der Anlage des Partners wichtig. 
 
Mit 15 Ja-Stimmen und einer Enthaltung fasst der Gemeinderat folgenden Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Untersuchung zur Klärung der zukünftigen 
Abwasserbehandlung der Gemeinde Berglen an die SAG Ingenieure zum Bruttopreis von 
27.500,00 € einschließlich Nebenkosten und Mehrwertsteuer. 
   
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Vergabe einer Studie zur Klärung der zukünftigen 
Abwasserbehandlung der Gemeinde Berglen 

 
 
Die SAG Ingenieure wurden am 10. Juli 2017 von der Technischen Verwaltung zur Abgabe ei-
nes Honorarangebots aufgefordert. Im Zuge dieser Studie soll eine Entscheidung über das wei-
tere Vorgehen zur Sanierung der Berglener Kläranlage getroffen werden.  
 
Die Fragestellung lautet, ob es Sinn macht einen Anschluss an die Kläranlage des Zweckver-
bands Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB), die im Eigentum der Stadt Winnenden und der 
Gemeinde Leutenbach steht und somit eine Durchleitung des Abwassers durch das Gebiet von 
Winnenden und Leutenbach zu forcieren oder zu prüfen, ob langfristig die Aufrüstung der bisher 
betriebenen eigenen Kläranlage wirtschaftlicher ist.  
 
Für eine gemeinsame Lösung spricht, dass sich die Reinigungswirkung verbessert, je größer 
eine Kläranlage ausgelegt ist. Das Land Baden-Württemberg fördert betriebswirtschaftlich sinn-
volle Kläranlagenzusammenschlüsse mit hohen Zuschüssen von bis zu 90 %. Zudem wird be-
reits heute das gesamte Abwasser der Gemeinde Berglen unmittelbar vor der Gemarkung von 
Winnenden zentral behandelt.  
 
Als erstes müsste deshalb eine Bestandsaufnahme für die Kläranlage in Berglen durchgeführt 
werden. Dies sollte in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt, Wasserwirtschaftsamt, erfolgen. 
Die voraussichtlichen Investitionskosten in den nächsten fünf Jahren bzw. auch die Investitions-
kosten in der Periode der nächsten zehn Jahren wären zu betrachten.  
 
Alternativ müsste der Ausbau am Standort des ZAB bei Weiler zum Stein geprüft werden. Zu 
untersuchen wäre, ob überhaupt langfristig ein Ausbau dort möglich ist und in welcher Höhe 
eine Kostenbeteiligung für die Gemeinde Berglen und damit für die Abwasserkunden anfallen 
würde.  
 
Der Umfang der Studie wurde bewusst so gewählt, dass diese eine Überrechnung des Winnen-
der und Leutenbacher Kanalnetzes noch nicht beinhaltet. Dieser Schritt soll ggf. erst dann in 
Abstimmung mit dem ZAB beauftragt werden, sofern eine interkommunale Lösung überhaupt in 
die engere Auswahl käme. Hierbei wäre dann zu prüfen, ob der Hauptsammler im Stadtgebiet 
von Winnenden wirtschaftlich aufdimensioniert werden kann bzw. ob parallel Rohrleitungen, die 
das Abwasser der Gemeinde Berglen zu der gemeinsamen Kläranlage führen würden, verlegt 
werden könnten. 
 
Nachdem die Kläranlage des ZAB bereits seit Jahren durch die SAG Ingenieure betreut wird 
und diese somit keine Grundlagenforschung mehr betreiben müssen, macht die Einholung von 
weiteren Angeboten zur Ausarbeitung der Untersuchung keinen Sinn. Sollte ein Ausbau der 
bestehenden eigenen Kläranlage aus der Studie ablesbar sein, könnte die Gemeinde ggf. ein 
weiteres Angebot, unter anderem von den Weber Ingenieuren, Pforzheim, einholen.  
 
Das Pauschalhonorar der SAG Ingenieure beläuft sich auf 27.500,00 € brutto, wobei sowohl die 
Nebenkosten, als auch die Umsatzsteuer in diesem Honorarangebot enthalten sind. Im Haus-
haltsplan des Jahres 2017 ist die Machbarkeitsstudie unter der Haushaltsstelle 7000.655800 
finanziert. 
 
 
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/333/2017 702.00 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.09.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Untersuchung zur Klärung der zukünftigen 
Abwasserbehandlung der Gemeinde Berglen an die SAG Ingenieure zum Bruttopreis von 
27.500,00 € einschließlich Nebenkosten und Mehrwertsteuer. 
 
 
Anlage:  
 
Angebot vom 15.08.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Technische Verwaltung   
 

 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.09.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Reiner Rabenstein; 
Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
11. Geplante Zuzahlung für Tageseltern 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 330/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt und ergänzt, dass die kommunale Zuzahlung als 
Wertschätzung für die Arbeit der Tageseltern betrachtet werden soll.  
 
Gemeinderat Geck ist der Auffassung, dass dies eine solidarische Entscheidung sein sollte und 
bittet deshalb darum, den Beschlussantrag dahingehend zu ergänzen, dass die Zustimmung nur 
erteilt wird, wenn die Gemeinden Leutenbach, Schwaikheim und die Stadt Winnenden zustim-
men.  
 
Der Vorsitzende ist der Meinung, dass die Zustimmung nur an die Entscheidung der Stadt Win-
nenden gekoppelt werden sollte.  
 
Gemeinderätin Jooß betont, dass es um die Wertschätzung der Arbeit für die Tageseltern geht. 
Künftig werden noch mehr Betreuungsplätze benötigt, deshalb ist man auf dieses Angebot an-
gewiesen. Sie möchte die Entscheidung der Gemeinde Berglen nicht an andere Kommunen 
koppeln. 
 
Der Vorsitzende schlägt vor, den Beschlussantrag dahingehend zu ergänzen, dass die Be-
schlussfassung der Gemeinde Berglen vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats der 
Stadt Winnenden erfolgt.   
 
Nachfolgend wird über den geänderten Beschlussantrag abgestimmt. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Der Gemeinderat stimmt einer kommunalen Zuzahlung für aufnehmende Tageseltern von 
2,00 Euro pro Betreuungsstunde für Kinder unter drei Jahren sowie von 1,00 Euro pro 
Betreuungsstunde für Kinder über drei Jahren zu. 
 



Die Beschlussfassung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats der Stadt 
Winnenden.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Hauptamt   
 



 
 

 

 
 

Geplante Zuzahlung für Tageseltern 
 
 

Bei der Gemeinde Berglen ist das in der Anlage beigefügte Schreiben der Stadt Winnenden 

vom 13. Juli 2017 eingegangen. 

 

Auch aus Sicht der Gemeindeverwaltung sind die Tagesmütter und -väter eine wichtige Säule 

im Betreuungsangebot der Kommunen. Ziel sollte es daher sein, den Tageselternverein Win-

nenden und Umgebung e.V. und damit die betreuenden Tageseltern besserzustellen. Somit 

würden Anreize geschaffen, dass die Betreuung gerade im U3-Bereich attraktiver wird. Der 

Vorschlag der Stadt Winnenden für eine kommunale Zuzahlung wird daher in vollem Umfang 

unterstützt. Auch die Gemeinde Berglen sollte sich an einer kommunalen Zuzahlung für auf-

nehmende Tageseltern von 2,00 Euro pro Betreuungsstunde für Kinder unter drei Jahren sowie 

von 1,00 Euro pro Betreuungsstunde für Kinder über drei Jahren beteiligen.  

 
Nach den Zahlen zum Stichtag 01.03.2017 waren beim Tageselternverein Winnenden und Um-

gebung 915,9 Stunden monatlich für Kinder aus Berglen über drei Jahren gemeldet, d.h. jähr-

lich 10.990,8 Stunden. Für Kinder aus Berglen unter drei Jahren waren monatlich 245,1 Stun-

den gemeldet, d.h. jährlich 2.941,2 Stunden. Für Kinder unter drei Jahren würden danach Kos-

ten in Höhe von rund 6.000 Euro pro Jahr entstehen. Die Zuzahlung von 1,00 € pro Betreu-

ungsstunde für Kinder über drei Jahren würde zu jährlichen Mehrkosten in Höhe von rund 

11.000 Euro führen. Insgesamt müsste also mit rd. 17.000 Euro Mehrkosten gerechnet werden. 

Betreut wurden insgesamt 23 Kinder (vier von null bis drei Jahren, sieben von drei bis sechs 

Jahren und zwölf von sechs bis 14 Jahren).  

 

Die Neureglung soll ab 1. Januar 2018 gelten.   

 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat stimmt einer kommunalen Zuzahlung für aufnehmende Tageseltern von 

2,00 Euro pro Betreuungsstunde für Kinder unter drei Jahren sowie von 1,00 Euro pro 

Betreuungsstunde für Kinder über drei Jahren zu. 

 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Hauptamt   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/330/2017 454 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.09.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 







Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.09.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Reiner Rabenstein; 
Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
12. Sanierung des Kindergartenpavillons Leharstraße 35 (ehemals Hausmeis-

terwohnung) 
 

   

    
Der Vorsitzende führt anhand der Sitzungsvorlage 335/2017, welche Bestandteil des Protokolls 
ist, in den Sachverhalt ein. 
 
Die bestehende Kindergartengruppe wurde in den Bestand der Haupteinrichtung des Kindergar-
tens Rappelkiste integriert. Dies war eine besondere Herausforderung für die dortigen Betreu-
ungskräfte, die dies jedoch sehr gut bewältigt haben. Auch bei den Eltern herrschte ein sehr ho-
hes Maß an Verständnis für die Situation.  
Der Vorsitzende ist zuversichtlich, dass das Gebäude mit den vorgeschlagenen Maßnahmen 
wieder instantgesetzt werden kann. Klar ist aber auch, dass die Gruppe im Pavillon erst dann 
belegt werden kann, wenn über eine weitere Messung nachgewiesen werden kann, dass keine 
weitere Schimmelbildung vorliegt bzw. zu erwarten ist.  
 
Gemeinderätin Jooß spricht der Verwaltung ein Lob für die Vorgehensweise aus. Die Eltern wa-
ren zu jeder Zeit vollumfänglich informiert. Ärgerlich ist natürlich, dass jetzt nochmals 40.000 € 
für verschiedene Maßnahmen nachgeschoben werden müssen. Sie sieht jedoch auch den 
Druck, weitere Betreuungsplätze schaffen zu müssen und befürwortet daher die vorgeschlage-
nen Sanierungsmaßnahmen, um das Gebäude wieder richtig nutzen zu können.  
 
Gemeinderat Haller erkundigt sich, ob aus dem Gutachten der Dekra nicht hervorging, dass man 
mit solchen Vorkommnissen rechnen müsse. Auch er findet es sehr ärgerlich, dass jetzt weitere 
Maßnahmen erforderlich sind.  
 
Herr Müller weist darauf hin, dass das Gutachten der Dekra unvollständig war.  
 
Gemeinderat Hammer tut sich mit dem Thema recht schwer, da der Pavillon trotz weiterer Inves-
tition ein altes Gebäude bleibt.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass ein umfangreicher Neubau zeitlich und kostenmäßig 
nicht so schnell zu bewältigen sei. Er findet dies auch ärgerlich, zurzeit ist dies jedoch die beste 



Lösung.  
 
Auch für Gemeinderat Moser ist die weitere Sanierung des Pavillons die wirtschaftlichste und 
beste Lösung. Die Verwaltung konnte nicht wissen, dass noch weitere Maßnahmen folgen wer-
den.  
 
Auf Nachfrage von Gemeinderat Geck beziffert Herr Müller die Gesamtkosten für die Sanierung 
auf rund 100.000 € (Dachsanierung 40.000 €, Verlegung Heizungsrohre 6.000 €, Malerarbeiten 
7.000 €, vorgesehene Sanierungsmaßnahmen ca. 40.000 €). 
 
Gemeinderat Geck weist auf die Unwägbarkeiten bei alten Gebäuden hin und erkundigt sich, wo 
die Schmerzgrenze bei weiteren nicht vorhersehbaren Investitionen liege.  
 
Der Vorsitzende betont, dass eine Entscheidung des Gemeinderats notwendig werde, wenn im 
Rahmen des Bauablaufs bekannt werde, dass weitere Kosten anfallen.  
 
Herr Müller fügt an, dass er sich nur eventuell den Austausch der Gastherme (Kosten ca. 
3.500°€) vorstellen könnte.  
    
Nachfolgend fasst der Gemeinderat mit 11 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltun-
gen den Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der Sanierung des Kindergartengebäudes 
Leharstraße 35 gemäß den aufgezeigten Maßnahmen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Sanierung des Kindergartenpavillons Leharstraße 35 (ehemals 
Hausmeisterwohnung) 

 
 
Das Gebäude wurde im Jahre 1965/1966 als Fertigbau errichtet. Nach der Umnutzung der 
ehemaligen Hausmeisterwohnung in einen eingruppigen Kindergarten trat im Januar / Februar 
2017 eine starke Geruchsbelästigung im Eingangs- und Garderobenbereich der Einrichtung auf. 
Die Einrichtung wurde nach der Untersuchung der Innenraumluft geschlossen. Die bestehende 
Kindergartengruppe wurde in den Bestand der Haupteinrichtung des Kindergartens Rappelkiste 
integriert.  
 
Die erste Raumluftmessung erfolgte am 20.02.2017 (s. Anlage 1) mit dem Ergebnis, dass die 
Formaldehydwerte unter dem Orientierungswert des Bundesgesundheitsamtes, aber über dem 
Vorsorgewert der WHO lagen. 
 
Die festgestellte Zahl der an der Innenraummessstelle pro Kubikmeter flugfähigen, kultivierba-
ren Schimmelpilzsporen verschiedener Gattungen und Arten lag in der Summe in der gleichen 
Größenordnung wie die parallel dazu gemessene Zahl der in einem Kubikmeter Außenluft vor-
handenen Schimmelpilzsporen verschiedener Gattungen und Arten. Unter anderem trat eine 
Schimmelpilzart auf, die einen Feuchteindikator darstellt.  
 
Das Ingenieurbüro Bauphysik 5, Backnang, wurde aufgrund des Messergebnisses beauftragt, 
die Ursachen vor Ort zu lokalisieren. Für das Auftreten des Schimmelpilzes (Feuchteanzeiger) 
wurde der Schacht im Heizraum lokalisiert (s. Anlage 2, Ausarbeitung der Untersuchung durch 
das Büro Bauphysik 5).  
 
Am 31.05.2017 bzw. 01.06.2017 wurde eine erneute Messung durch das Institut Dr. Lörcher 
durchgeführt (s. Anlage 3). Durch die höheren Tagestemperaturen bei dieser Zweitmessung 
wurde der Orientierungswert des Bundesgesundheitsamtes deutlich überschritten. Auch die 
Aldehyde traten im Vergleich zu der ersten Messung wesentlich stärker zu Tage, da sich das 
Temperaturniveau zur ersten Messung wesentlich erhöht hatte.  
 
Die Technische Verwaltung prüfte dann im Anschluss nochmals detailliert, ob weitere Schim-
melpilzherde vorhanden sein können. Es musste festgestellt werden, dass der später errichtete 
Windfang (lt. Hausmeister Herr Kövilein erstellt im Jahre 1991) nicht ordnungsgemäß auf einem 
Fundament aufgebaut ist, sondern dass dieses Windfangelement mit Abstellraum ausschließ-
lich auf den Betonpflastersteinen ohne jegliche Isolierung errichtet wurde. Nach partieller Ent-
nahme der Betonsteine musste festgestellt werden, dass sich die Sandschicht unter den Beton-
steinen sehr feucht anfühlte, obwohl sich der gesamte Belagsbereich unter der Überdachung 
befindet. Zusätzlich hat sich gezeigt, dass in der Konstruktion der Wände des außenliegenden 
Abstellraumes eine asbesthaltige Eternitplatte verbaut wurde. 
 
Um sicher zu gehen, dass kein weiterer Schimmelbefall an Böden bzw. Wänden und Gesimsen 
vorhanden ist, wurde am 07.08.2017 eine Begehung mit einem speziell ausgebildeten Schnüf-
felhund in dem Kindergartenpavillon vorgenommen. Der Hund hat sowohl an dem Wasser-
schacht, als auch im Bereich des Vorbaus (äußerer Abstellraum) Schimmel angezeigt. 
 
 
Maßnahmen zur Sanierung des Gebäudes: 
 
Durch den Einbau einer geregelten Lüftungsanlage mit Klimatisierung würde infolge des höhe-

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/335/2017 461.51 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.09.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



ren Luftaustausches eine weitere Verdünnung des Formaldehyds erreicht, so dass sowohl der 
Vorsorgewert der WHO, als auch der Orientierungswert des Bundesgesundheitsamtes deutlich 
unterschritten werden würden. Der stetige Luftaustausch würde gleichzeitig auch die Zusam-
mensetzung der Pilzsporen beeinflussen. Nachdem sich eben auch in der Natur immer Pilz-
sporen befinden, würden diese über die Lüftungsanlage eingebracht und zusätzlich könnten die 
höheren Werte der Sporen, die Feuchtigkeit anzeigen, nach außen verfrachtet werden.  
 
Zusätzlich wird vorgeschlagen, nachdem die Wasserleitung erneuert werden sollte, den 
Schacht im Heizraum mit Beton zu verschließen, den Windfangbereich abzubauen und – nach-
dem die Lüftungsanlage nicht frostsicher aufgestellt werden muss – die Verkleidung mit Well-
blech bzw. Lochblech herzustellen.  
 
Kostenschätzung Sanierung eingruppiger Kindergarten Leharstraße 35: 
1. Abbruch Windfang und Abstellraum mit Entsorgung                                             2.500,00 € 
2. Betonplatte gegen Grund           2.800,00 € 
3. Dachentwässerung in Rohrleitung verlegen        1.500,00 € 
4. Neuer Wasserleitungsanschluss und Verfüllung des bisherigen Schachtes         3.500,00 € 
5. Lüftungsanlage und Klimatisierung                  13.355,80 € 
    zusätzlich Zuluftleitung in den Garderobenraum                                                      550,00 € 
6. Elektroarbeiten            1.400,00 € 
7. Einhausung                                   4.000,00 € 
8. Gipser- und Malerarbeiten Ausbesserungen der Durchbrüche                             1.800,00 € 
    Gesamtsumme                     31.405,80 € 
    zzgl. 19 % MwSt.            5.967,10 € 
    Gesamtsumme brutto                                                                                          37.372,90 € 
    + Unvorhergesehenes                                                                                           2.627,10 € 
    Kostenschätzung                                                                                               40.000,00 € 
 
Die Finanzierung ist über die Haushaltsstelle 4640.940.000, Hochbaumaßnahme für die Tages-
einrichtung für Kinder, finanziert. Insgesamt sind im Haushaltsplan des Jahres 2017 125.000,00 
€ eingestellt. Die Mittel waren mit 25.000,00 € als Planungsrate für das Kinderhaus in Retters-
burg und 100.000,00 € für eine weitere Kindergartengruppe in Vorderweißbuch vorgesehen, 
werden aber nicht in voller Höhe in diesem Jahr anfallen und könnten somit für die Finanzierung 
zur Verfügung gestellt werden.   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der Sanierung des Kindergartengebäu-
des Leharstraße 35 gemäß den aufgezeigten Maßnahmen. 
 
Anlagen: 
1. Raumluftuntersuchung, Februar 2017, Dr. Lörcher 
2. Untersuchung der Geruchsbelästigung, Mai 2017, Büro Bauphysik 5 
3. Innenraumluftgutachten, Juni 2017, Dr. Lörcher  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung   
 

 























































































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.09.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
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Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Reiner Rabenstein; 
Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
13. Zustimmung zum Vereinbarungsentwurf zwischen dem Regierungspräsi-

dium Stuttgart und der Gemeinde Berglen zum Ausbau der L1120 Berglen 
- Stöckenhof 
 

   

    
Der Vorsitzende führt anhand der Sitzungsvorlage 331/2017, die Bestandteil des Protokolls ist, 
in den Sachverhalt ein.  
 
Bürgermeister Friedrich fügt an, dass die Gemeinde Berglen letztendlich mit den Ortsgestal-
tungsmaßnahmen und der innerörtlichen Sanierung der L1120 freiwillig ein Stück weit eine Lan-
desaufgabe übernehmen würde. Die bisherige Kostenberechnung des Ingenieurbüros Riker und 
Rebmann aus dem Jahr 2015 belief sich auf rund 840.000 €. Bei einer Umsetzung der Maß-
nahmen im Jahr 2018 liegen die Sanierungskosten zwischenzeitlich hochgerechnet bei rund 
1.000.000 € inklusiv der Planungskosten. Eine Umsetzung zu einem noch späteren Zeitpunkt 
würde weitere Kostenerhöhungen mit sich bringen. Die Gemeinde wird Förderanträge stellen, 
inwiefern und in welchem Umfang sie berücksichtigt werden ist noch unklar. Sicher rechnen 
kann die Verwaltung mit einer Landesbeteiligung von ca. 30.000 €.  
Ärgerlich ist, dass nach wie vor keine Umsetzung der Sanierung der L1120 zwischen Stöckenhof 
und Kallenberg vorgesehen ist, es gibt auch keine mittelfristigen Zusagen des Landes.  
 
Gemeinderat Hammer hält dies auch für absolut nicht zufrieden stellend. Bei den geplanten 
Maßnahmen sollte seines Erachtens auch überlegt werden einen Zebrastreifen zu integrieren, 
um den Kindern des neuen Wohngebiets einen sicheren Überweg zu ermöglichen. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass dies der Zustimmung des Landkreises bedarf. Nach den 
Richtlinien müssen in der Spitzenstunde mindestens 50 Fußgänger pro Stunde die Straße que-
ren. Bürgermeister Friedrich sagt zu, nach Umsetzung der Maßnahme einen Antrag auf Zählung 
zu stellen.  
 
Gemeinderat Haller weist darauf hin, dass die Maßnahme an der Landesstraße zu 100 % von 
der Gemeinde übernommen werden soll. In anderen Straßen werden die Kosten über Erschlie-
ßungsbeiträge den jeweiligen Grundstückseigentümern in Rechnung gestellt. Er hält die Gleich-
behandlung der Bürger nicht für gegeben.  



 
Der Vorsitzende führt hierzu aus, dass dies mit der Klassifizierung der Straße zusammenhängt. 
Die Umlegung der Kosten auf die jeweiligen Grundstücke ist im Kommunalabgabengesetz gere-
gelt. Die Gemeinde kann letztendlich nicht selbst darüber entscheiden. Er weist weiter darauf 
hin, dass das Anlegen eines Gehwegs immer Aufgabe der Gemeinde sein werde. Es würde sei-
nes Erachtens wenig Sinn machen lediglich die Gehwege ohne Straßenentwässerung, Ver-
kehrsberuhigung und sicherer Querungsmöglichkeit zu realisieren.  
 
Gemeinderat Moser sieht nur zwei Möglichkeiten für die Gemeinde. Entweder werden die Maß-
nahmen gar nicht umgesetzt, dann sind die Gefahren für die Anlieger groß oder sämtliche Maß-
nahmen werden im Interesse der Sache durchgeführt. 
 
Gemeinderat Geck ist verärgert darüber, dass sich das Land aus jeder Verantwortung stiehlt. 
Dies sollte publikumswirksam gemacht werden. Gemeinsam mit dem Landkreis sollte eine Pro-
testnote geschrieben werden.  
 
Auch für Bürgermeister Friedrich ist die Situation äußerst unbefriedigend. Er ermutigt die Mit-
glieder des Gemeinderats gemeinsam auf die Abgeordneten zuzugehen.  
 
Gemeinderat Moser plädiert für die Durchführung der Ortsgestaltungsmaßnahmen und der in-
nerörtlichen Sanierung der L1120. Im Interesse der Sicherheit muss dieser Weg gegangen wer-
den.  
 
Mit 15 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme fasst der Gemeinderat den Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Vereinbarungsentwurf mit dem Regierungspräsidium Stutt-
gart in der Fassung vom 11.07.2017 zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Zustimmung zum Vereinbarungsentwurf zwischen dem 
Regierungspräsidium Stuttgart und der Gemeinde Berglen zum 

Ausbau der L 1120 Berglen - Stöckenhof 
 
 
Bereits am 2. April 2015 hat die Gemeinde Berglen das Regierungspräsidium Stuttgart darum 
gebeten, neue Grenzen für die Ortsdurchfahrt (sog. OD-Grenzen) auf der Grundlage der Pla-
nung (s. Lageplan Anlage 1) entlang der L 1120 im Ortsteil Stöckenhof auszuweisen.  
 
Bedauerlicherweise vertritt das Regierungspräsidium Stuttgart, Außenstelle Göppingen, die 
Auffassung, dass die neuen OD-Grenzen erst nach einem Ausbau der Straße festgelegt wer-
den. Dies bedeutet, dass sich die Gemeinde finanziell schlechter stellt, da nur in dem bereits 
festgelegten OD-Bereich das Regierungspräsidium die Decke bezahlt, den Randsteinbeitrag 
pauschal mit 11,00 € pro Laufmeter vergütet und die zu erneuernden Entwässerungseinrichtun-
gen (Straßeneinläufe) mit pauschal 410,00 € pro Stück bezuschusst, so dass ein voraussichtli-
cher Kostenanteil des Landes in Höhe von ca. 29.296,00 € entstehen wird. 
 
Die Kosten für den neuen Fahrbahnteiler und die Querungshilfe müssen laut dem Vereinba-
rungsentwurf von Seiten der Gemeinde übernommen werden. Die Gemeindeverwaltung wird 
deshalb einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach der Verwaltungsvorschrift zur 
Durchführung des Landesgemeindefinanzierungsgesetzes für den Gehwegausbau und der 
Querungshilfe an das Regierungspräsidium Stuttgart stellen.  
 
Gemäß der bisherigen Kostenberechnung des Ingenieurbüros Riker und Rebmann belaufen 
sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf rund 840.000 €, wobei von diesen die Landesbeteili-
gung in Höhe von voraussichtlich 29.296,00 € zuzüglich einem 5 %-igen Verwaltungskostenzu-
schlag in Höhe von voraussichtlich 1.160,00 € in Abzug gebracht werden kann. 
 
Letztendlich würde die Gemeinde Berglen mit den Ortsgestaltungsmaßnahmen und der in-
nerörtlichen Sanierung der L 1120 freiwillig eine Landesaufgabe übernehmen. Vor dem Hinter-
grund, dass ohne das Tätigwerden der Kommune die Situation an dieser stark frequentierten 
Landesstraße vor Ort auf absehbare Zeit völlig unbefriedigend bleiben würde (z.B. fehlende 
Gehwege, fehlende Straßenentwässerung, keine Verkehrsberuhigung, keine sichere Que-
rungsmöglichkeit, usw.), empfiehlt die Gemeindeverwaltung, die im Rahmen der Flurbereini-
gung geplanten und mit umfangreicher Bürgerbeteiligung erarbeiteten Maßnahmen nicht länger 
aufzuschieben, sondern dem Vereinbarungsentwurf zuzustimmen und die Arbeiten im Jahr 
2018 umzusetzen.  
 
 
Anlagen:  
 
1. Planung Straßenbau 
2. Vereinbarungsentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/331/2017 652.2 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.09.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat stimmt dem Vereinbarungsentwurf mit dem Regierungspräsidium 
Stuttgart in der Fassung vom 11.07.2017 zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Technische Verwaltung   
 

 

















Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.09.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Reiner Rabenstein; 
Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 
14. Vergabe der Fassadensanierung des Rathauses Oppelsbohm für die Ge-

bäude Beethovenstraße 14 und 20 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 336/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende erläutert nachfolgend den Sachverhalt.  
 
Für Gemeinderat Moser ist auffallend, dass bei der beschränkten Ausschreibung eine Firma das 
wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat, die noch nie etwas in der Gemeinde gemacht hat. Er 
erkundigt sich, wer diese Firma ins Spiel gebracht habe. Eigentlich war er der Meinung, dass die 
ortsansässigen Betriebe eher das Recht hätten, hier zum Zuge zu kommen.  
 
Der Vorsitzende informiert, dass ein Mitarbeiter der Verwaltung über die gute Arbeit der Firma 
Hönig berichtet habe. Der Mitarbeiter stehe aber in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zur 
Fa. Hönig. Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung habe die Verwaltung keine Bedenken 
gehabt, die Fa. Hönig auch anbieten zu lassen. Die angeschriebenen Unternehmen haben ihr 
Angebot abgegeben und bei der Submission hatten weder Verwaltung noch die abgebenden 
Firmen Einfluss auf das Ergebnis. Das wirtschaftlichste Angebot kommt zum Zuge. Die ortsan-
sässigen Betriebe haben nicht automatisch das Vorrecht, dass sie genommen werden.   
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Die Vergabe erfolgt an den wirtschaftlichsten Bieter, d.h. an die Firma Hönig, Burgstetten, 
zum Preis von 23.415,44 €. 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Vergabe der Fassadensanierung des Rathauses Oppelsbohm für die 
Gebäude Beethovenstraße 14 und 20 

 
 
Die Fassadensanierung wurde durch die Technische Verwaltung am 01.08.2017 beschränkt 
ausgeschrieben. Die Ausschreibung wurde an fünf Firmen versandt. 
 
1. Firma Rayhle Farbtechnik, Schorndorf 
2. Firma Bernhard Geiger, Schorndorf-Schornbach 
3. Malergeschäft Ofschenka, Berglen 
4. Malergeschäft Schaber, Berglen 
5. Malerbetrieb Hönig, Burgstetten 
 
Der in der Ausschreibung fixierte Ausführungstermin wurde aufgrund der weiteren Verzögerung 
zur Installation der Fluchttreppen verschoben. Es ist geplant, dass die Fassadeninstandsetzung 
mit Vorarbeiten verbindlich am 03.04.2018 begonnen wird und die Maßnahme spätestens am 
01.06.2018 fertigzustellen ist.  
 
Beim Eröffnungstermin lagen vier wertbare Angebote vor. 
 
Der wirtschaftlichste Bieter, die Firma Hönig, Burgstetten, hat ein Angebot über 23.415,44 € 
abgegeben. Der Zweitbieter liegt nur 1,04 % höher, der Dritt- und der Viertbieter liegen 10 bzw. 
15 % höher als der preisgünstigste Bieter. Es wird auf den Preisspiegel (s. Anlage 1) verwiesen.  
 
Die Finanzierung der Maßnahme ist im Haushaltsplan 2017 dargestellt. Nachdem sich die 
Maßnahme auf das Jahr 2018 verschiebt, wird im Haushaltsplan 2018 der Betrag neu einge-
stellt, da eine Übertragung im Verwaltungshaushalt nicht möglich ist. 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Vergabe erfolgt an den wirtschaftlichsten Bieter, d.h. an die Firma Hönig, Burgstet-
ten, zum Preis von 23.415,44 €. 
 
 
Anlage:  
Preisspiegel 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/336/2017 443.12 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.09.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.09.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Reiner Rabenstein; 
Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
15. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über folgende bei der Gemeindeverwaltung eingegan-
gene Spenden: 
 
KSK Waiblingen   Kulturprogramm 2017     700,00 € 
KSK Waiblingen   Schulfruchtprogramm NBS  1.100,00 € 
Karin Sailer, Arche   Spende für Feuerwehr     400,00 € 
Karin Sailer, Arche   Spende für Gemeinde     150,00 € 
 
Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Gemeindekasse 
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